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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Haigermoser und Genossen vom 16. 

Dezember 1987, Nr. 1385/J-NR/87, "Kohle

abgabe durch die öBB" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Die österreichischen Bundesbahnen haben fUr den Eigenbedarf 

sowie fUr Hausbrandzwecke folgende Mengen an festen Brenn

stoffen (Steinkohle, Koks, Briketts, Braunkohle) beschafft: 

1985 

1986 

1987 

284.421 t 

252.613 t 

260.691 t 

Zu Frage 2: 

hievon 38.834 t Steinkohle 

hievon 35.501 t Steinkohle 

hievon 34.850 t Steinkohle 

Von den bei Frage 1 genannten Mengen an festen Brenn~toffen 

wurden fUr den Eigenbedarf aufgewendet: 

1985 

1986 

1987 

15.407 t 

13.406 t 

ca. 12.430 

hievon 5.492 t Steinkohle 

hievon 4.563 t Steinkohl~ 

hievon ca. 4.800 t Steirikohle 
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Zu Frage 3: 

Von den bei Frage 1 genannten Mengen an festen Brenn~toffen 

wurden fUr Hausbrandzwecke verwendet: 

1985 

1986 

1987 

268.041 t 

236.419 t 

ca.247.700t 

hievon 33.874 t Steinkohle 

hievon 30.248 t Steinkohle 

hievon ca. 30.400 t Steinkohle 

Die Differenz d~r in den Fragepunkte 2 und 3 genannten 'Mengen 

zu den Mengen im Fragepunkt 1 begründet sich aus Lagerbestand 

und Abrieb. 

Zu Frage 4: 

Die Abgabe von festen Brennstoffen an Bedienstete fUr Haus

brandzwecke erfolgte zu folgenden Preisen: 

1985 1986 1987 

in Slt 

Steinkohle 2.400,- 2.900.- 2.400.-

Koks 2.900,- 3.350.- 2.800.-

Briketts 1.800,- 2.300.- 1.900.-

Braunkohle*) 1.300.- ------- -------

*)Seit 1986 wurde sowohl der Einkauf als auch die Abgabe von 

Braunkohle wegen Uberh~hten SChwefelgehalts eingestellt. 

Zu Frage 5: 

Die Versorgung der Bediensteten mit Hausbrandbrennstoffen 

erfordert an Personaleinsatz 

* 15 Bedienstete, die ausschließlich mit der Hausbrand

gebarung beschäftigt sind, sowie 

* ca. 180.000 Leistungsstunden jährlich (Ahzahl nicht 

konstant, sondern mengenabhängig), die von verschiede~ , 
nen Bediensteten im Rahmen ihrer eigentlichen Dienst-

ausUbung erbracht werden. 
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Zu Frage 6: 

Sowohl die Kosten fUr den Verwaltungsaufwand als. auch alle 

Ubrigen Kosten (z.B. inländische Transportkos~en) wurden bei 

der Kalkulation der Abgabepreise bereits entsprechend berUck

sichtigt. sodaß den ÖBB aus der Hausbrandgebarung tatsächlich 

keine Kosten erwachsen sind. 

Zu den Fragen 7 und 8: 

FUr die Kohlenabgabe wurden keine eigenen zentralen Abgabe

steilen errichtet. Sie erfolgt durch die Zugförderungs

leitungen und die Bahnhöfe. die diese Agenden im Zuge ihrer 

normalen Dienstabwicklung erbringen. Auch die Kosten, die bei 

den Zugförderungsleitungen und Bahnhöfen entstehen, sind bei 

der Kalkulation der Abgabepreise bereits berUcksichtig. 

Zu Frage 9: 

Sowohl in der die Hausbrandbrennstoffe betreffenden Dienst

vorschrift, als auch in den diesbezUglichen jährlichen 

Dienstanweisungen wird dezidiert darauf hingewiesen, daß 

Hausbrandbrennstoffe ausschließlich fUr den Eigenbedarf 

verwendet werden dUrfen. 

Insbesonders wird den Beziehern in Erinnerung gebracht, daß 

eine Weitergabe oder ein Verkauf der fUr den Hausbrand 

bezogenen Brennstoffe verboten ist und außerdem jeder Miß

brauch, wie Doppelbezug, falsche Angaben zur Er~eichung 

größerer Mengen usw. - abgesehen von den dienstrechtlichen 

Folgen - grundSätzlich mit dem dauernden Entzug der Bezugsbe

rechtigung geahndet wird. 

Wien, am 29. Jänner 1988 
! 1 

Der ,:B.uridesminister 

/!1litv j 
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